
Informationen zum kostenlosen Widerspruchsrecht der 
Bürgerinnen und Bürger nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem 

Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) 

an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 

Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten zur Wahlwerbung (§ 50 Abs. 1 und 5 

BMG). 

 

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem 

Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift, 

Datum und Art des Jubiläums) an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk zu Alters- und 

Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG). 

 

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem 

Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) 

an Adressbuchverlage zur Herausgabe von Adressverzeichnissen in Buchform (§ 50 Abs. 3 

und 5 BMG). 

 

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem 

Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, 

Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religi- 

onsgesellschaft, Anschrift, Sterbedatum) an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, 

wenn sie als Familienangehöriger (Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger 

Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft nicht derselben oder 

keiner Religionsgesellschaft angehören. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke der 

Steuererhebung der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Abs. 2 und 3 

BMG). 

 

Darüber hinaus haben Sie ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer 

nach dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, 

Anschrift) an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke der 

Übersendung von Informationsmaterial an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

im nächsten Jahr volljährig werden (§ 58c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz und § 36 Abs. 2 

BMG). 

 

Einfache Melderegisterauskünfte (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift), zum 

Zwecke der Werbung oder des Adresshandels, darf die Meldebehörde ausschließlich nach 

Ihrer generellen Einwilligung erteilen (§ 44 Abs. 3 Satz 2 BMG). Liegt diese von Ihnen nicht 

schriftlich vor, dürfen Ihre Daten zu diesen Zwecken nicht verwendet oder weitergegeben 

werden. Ein Formular zur Wahrnehmung Ihrer Widerspruchsrechte nach dem 

Bundesmeldegesetz ist auf der Internetseite der Stadt Geislingen an der Steige unter: 

http://www.geislingen.de/de/buerger/rathaus-info/buergerservice/formulare/ zu finden. 

http://www.geislingen.de/de/buerger/rathaus-info/buergerservice/formulare/

